
Weiss Glimm Gutwin w Rechtsanwälte Partnerschaft w Erlangen · Fürth

ERLANGEN 
Nürnberger Straße 71 
91052 Erlangen
Telefon 09131 88515-0 
Fax 09131 88515-55

FÜRTH 
Gebhardtstraße 2 
90762 Fürth
Telefon 0911 217694-0 
Fax 0911 217694-22

E-Mail kontakt@wgg.eu

Weiss Glimm GutWin

RECHTSANWÄLTE   PARTNERSCHAFT

ERLANGEN w FÜRTH

www.wgg.eu Das Entscheidende
Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht

Oktober 2020
Inhaltsverzeichnis

1. Verkürztes Restschuldbefreiungsverfahren von 
der Bundesregierung beschlossen

 
Mit dem am 1.7.2020 von der Bundesregierung beschlossenen 
Gesetzentwurf sollen die Richtlinienvorgaben zur Restschuldbe-
freiung umgesetzt werden. Nachfolgend die wichtigsten Punkte 
im Überblick:
• Das Verfahren soll im Regelfall von 6 Jahren auf 3 Jahre ver-

kürzt werden.
• Die Regelungen gelten nicht nur für unternehmerisch tätige 

Schuldner, sondern auch für Verbraucher.
• Die Tilgung der Verbindlichkeiten in einer bestimmten Höhe ist 

nicht mehr erforderlich.
• Schuldner müssen jedoch auch weiterhin bestimmten Pflichten 

und Obliegenheiten nachkommen, um eine Restschuldbefrei-
ung erlangen zu können, z. B. einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
oder sich um eine solche bemühen.

• In der sog. Wohlverhaltensphase sollen Verbraucher stärker zur 
Herausgabe von erlangtem Vermögen herangezogen werden. 
Außerdem wird ein neuer Grund zur Versagung der Restschuld-
befreiung geschaffen, wenn in der Wohlverhaltensphase unan-
gemessene Verbindlichkeiten begründet werden.

Die Verfahrensverkürzung soll für Verbraucher zunächst bis zum 
30.6.2025 befristet werden, um etwaige Auswirkungen auf das 
Antrags-, Zahlungs- und Wirtschaftsverhalten von Verbrauchern 
beurteilen zu können. Die Verkürzung des Verfahrens soll insge-
samt nicht dazu führen, dass ein Schuldner im Falle einer erneuten 
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Verschuldung auch schneller zu einer zweiten Restschuldbefrei-
ung kommen kann. Daher wird die derzeitige zehnjährige Sperr-
frist auf elf Jahre erhöht und das Restschuldbefreiungsverfahren 
in Wiederholungsfällen auf fünf Jahre verlängert.

Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jah-
re soll für alle Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 1.10.2020 
beantragt werden. Damit können auch diejenigen Schuldner bei 
einem wirtschaftlichen Neuanfang unterstützt werden, die durch 
die Corona-Pandemie in die Insolvenz geraten sind. Für Insol-
venzverfahren, die ab dem 17.12.2019 beantragt wurden, soll das 
derzeit sechsjährige Verfahren monatsweise verkürzt werden.

2. Klare Regelungen in Verbraucherkreditverträgen 
zur Berechnung der Widerrufsfrist

 
Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und prägnanter Form 
die Modalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist angeben. 
Dieses wird nicht erfüllt, wenn auf unterschiedliche Paragrafen 
im nationalen Recht verwiesen wird.

Die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatten zu die-
ser Problematik folgenden Sachverhalt zur Entscheidung vorlie-
gen: Im Jahr 2012 nahm ein Verbraucher bei einer Bank einen 
grundpfandrechtlich gesicherten Kredit über 100.000 € mit ei-
nem bis zum 30.11.2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 % 
pro Jahr auf.

Der Kreditvertrag sah vor, dass der Darlehensnehmer seine Ver-
tragserklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen kann und dass 
diese Frist nach Abschluss des Vertrags zu laufen beginnt, aber 
erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben erhalten 
hat, die eine bestimmte Vorschrift des deutschen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vorsieht. Diese Angaben, deren Erteilung an den 
Verbraucher indessen für den Beginn der Widerrufsfrist maßgeb-
lich ist, führt der Vertrag somit nicht selbst auf. Er verweist le-
diglich auf eine deutsche Rechtsvorschrift, die selbst auf weitere 
Vorschriften des deutschen Rechts verweist.

Anfang 2016 erklärte der Verbraucher gegenüber der Bank den 
Widerruf seiner Vertragserklärung. Die Bank war der Ansicht, 
dass sie den Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufs-
recht belehrt hatte und die Frist für die Ausübung dieses Rechts 
bereits abgelaufen war.

Im o. g. Fall stellte der EuGH fest, dass der im fraglichen Vertrag 
enthaltene Verweis auf die deutschen Rechtsvorschriften nicht 
dem Erfordernis genügt, den Verbraucher in klarer und prägnan-
ter Form über die Frist und die anderen Modalitäten für die Aus-
übung des Widerrufsrechts zu informieren.

Anmerkung: Ist die Belehrung über den Beginn der Widerrufs-
frist ungültig, kann ein Verbraucher ggf. den Widerruf noch nach 
der beabsichtigten Frist erklären.

3. Keine Duldung der Zeiterfassung  
per Fingerabdruck

 
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) hat mit Ur-
teil vom 4.6.2020 entschieden, dass Arbeitnehmer nicht zu einer 
Zeiterfassung per Fingerabdruck-Scanner verpflichtet sind.

Zu dieser Entscheidung lag dem Gericht folgender Sachverhalt 
vor: Ein Arbeitgeber führte ein Zeiterfassungssystem ein, das 
mit einem Fingerabdruck-Scanner bedient wird. Das eingeführte 
System verarbeitet nicht den Fingerabdruck als Ganzes, sondern 
die Fingerlinienverzweigungen (Minutien). Der Arbeitnehmer 
lehnte eine Benutzung dieses Systems ab. Der Arbeitgeber erteil-
te ihm deshalb eine Abmahnung.

Das LAG führte aus, dass der Arbeitnehmer dieses Zeiterfas-
sungssystem nicht nutzen muss. Auch wenn das System nur Mi-
nutien verarbeitet, handelt es sich um biometrische Daten. Eine 
Verarbeitung solcher Daten ist nach der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) nur ausnahmsweise möglich. Eine solche 
Ausnahme kann hier nicht festgestellt werden. Entsprechend war 
eine Erfassung ohne Einwilligung des Arbeitnehmers nicht zu-
lässig. Die Weigerung der Nutzung stellte deshalb keine Pflicht-
verletzung dar, sodass der Arbeitnehmer die Entfernung der Ab-
mahnung aus der Personalakte verlangen durfte.

4. Altersdiskriminierung in einer Stellenanzeige
 
Bietet der Arbeitgeber in einer Stellenanzeige eine "zukunfts-
orientierte, kreative Mitarbeit in einem jungen, hochmotivierten 
Team", so liegt hierin eine Tatsache, die eine Benachteiligung 
des nicht eingestellten 61-jährigen Bewerbers wegen des Alters 
vermuten lässt.

Dieser Hinweis enthält regelmäßig nicht nur die Botschaft an 
potentielle Stellenbewerber, dass die Mitglieder des Teams jung 
und deshalb hochmotiviert sind. Eine solche Angabe in einer 
Stellenanzeige kann aus der Sicht eines objektiven Empfängers 
zudem regelmäßig nur so verstanden werden, dass der Arbeit-
geber einen Arbeitnehmer sucht, der in das Team passt, weil er 
ebenso jung und hochmotiviert ist wie die Mitglieder des vor-
handenen Teams.

5. Kein Anspruch auf halbe Urlaubstage
 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) hatte in 
einem Fall zu entscheiden, in dem einem Arbeitnehmer antrags-
gemäß im Jahr 2015 an 18 Tagen und im Jahr 2016 an 13 Tagen 
halbe Urlaubstage gewährt wurden. Im Jahr 2017 teilte der Ar-
beitgeber mit, dass er ihm zukünftig nicht mehr als 6 halbe Tage 
pro Jahr gewährt.

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sind bei der zeitlichen 
Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers II
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zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung 
dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 
Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen, entgegenstehen. Ferner ist der Urlaub zusammenhän-
gend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche oder 
in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung 
des Urlaubs erforderlich machen.

Ein Urlaubswunsch, der auf eine Zerstückelung und Atomisie-
rung des Urlaubs in Kleinst-raten gerichtet ist, muss nicht erfüllt 
werden. Eine solche Urlaubsgewährung wäre nicht geeignet, die 
Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers zu erfüllen.

Das BUrlG kennt keinen Rechtsanspruch auf halbe Urlaubsta-
ge bzw. Bruchteile von Urlaubstagen. Von obigen Grundsätzen 
kann für die Urlaubsansprüche, die den gesetzlichen Mindestur-
laub übersteigen, durch vertragliche Vereinbarung abgewichen 
werden. Vor diesem Hintergrund entschieden die LAG-Richter 
zugunsten des Arbeitgebers.

6. Keine Abweichung von gerichtlich geregeltem 
Umgang mit Kindern wegen der Corona-Pandemie

 
Ein familiengerichtlich geregelter Umgang des Kindes mit dem 
anderen Elternteil darf ohne rechtfertigende Änderungsentschei-
dung des Familiengerichts nicht unter Hinweis auf die Kon-
taktbeschränkungen wegen der Verbreitung des Corona-Virus 
verweigert werden. Gegen einen Elternteil, der den Umgang 
gleichwohl nicht gewährt, kann ein Ordnungsgeld verhängt wer-
den, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit 
seinem Beschluss v. 8.7.2020. Der Umgang zwischen dem nicht 
betreuenden Elternteil und dem Kind gehört zum absolut not-
wendigen Minimum zwischenmenschlicher Kontakte und erfüllt 
damit einen Ausnahmetatbestand.

7. Unternehmerisches Risiko entscheidet  
über freie Mitarbeiter

 
Freie Mitarbeiter können als abhängig Beschäftigte gelten, wenn 
sie kein unternehmerisches Risiko tragen. Zu diesem Schluss ka-
men die Richter des Hessischen Landessozialgerichts (LSG) in 
einem Urteil vom 5.3.2020.

Grundlegend für das Urteil war der Fall einer Physiotherapeu-
tin, die in einer Praxis als freie Mitarbeiterin arbeitete. Sie war 
an keinerlei Praxiskosten beteiligt und erhielt den Großteil ih-
rer benötigten Arbeitsmaterialien über die Praxis. Behandlungen 
rechnete die Physiotherapeutin über das Abrechnungssystem der 
Praxisinhaberin ab. Diese erhielt 30 % der jeweils generierten 
Einnahmen.

Auf Antrag der freien Mitarbeiterin stellte die Deutsche Renten-
versicherung (RV) fest, dass es sich bei der Beschäftigung um ein 
abhängiges und somit sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-

gungsverhältnis handelt. Dagegen wehrte sich die Praxisinhaberin.

Das LSG entschied zugunsten der RV und begründete dies unter 
anderem damit, dass die Mitarbeiterin, obwohl nicht weisungs-
gebunden und selbstbestimmt arbeitend, in die Organisation der 
Praxis eingebunden war. Kontakt zu Patienten hatte die Mitarbei-
terin ausschließlich durch die Praxis bekommen. Behandlungs-
verträge der Patienten wurden mit der Praxisinhaberin und nicht 
mit der Mitarbeiterin geschlossen. Somit hatte die Mitarbeiterin 
weder ein eigenes Unternehmerrisiko zu tragen, noch laufende 
Kosten, wie etwa Miete oder Personalkosten. Darüber hinaus war 
die Frau nicht unternehmerisch auf dem Markt tätig.

8. Verlängerung von Kinderkrankengeld
 
Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärzt-
lichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Be-
treuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der 
Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person 
das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und 
das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behin-
dert und auf Hilfe angewiesen ist.

Anspruch auf Krankengeld besteht in jedem Kalenderjahr für je-
des Kind längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Ver-
sicherte längstens für 20 Arbeitstage. Der Höchstanspruch bei 
mehreren erkrankten Kindern besteht für Versicherte für nicht 
mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für 
nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung be-
schlossen, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2020 für 5 weitere 
Tage pro Elternteil (bei Alleinerziehenden 10 Tage) gewährt wird.

Wenn beide Elternteile gesetzlich krankenversichert sind, kön-
nen sie sich auch gegenseitig den Anspruch auf Kinderkranken-
geld übertragen und entscheiden, wer von Beiden das kranke 
Kind betreut.

Anmerkung: Da der Versicherungsschutz einer privaten Kran-
kenversicherung in der Regel keinen Anspruch auf Kinderkran-
kengeld umfasst, hat ein privatversicherter Elternteil hier keinen 
Anspruch auf unbezahlte Freistellung.

9. Keine Geschenkzugaben bei Rezepteinlösung  
in der Apotheke

 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 
9.7.2020 entschieden, dass inländische Apotheken ihren Kunden 
beim Erwerb verschreibungspflichtiger Arzneimittel keine Vor-
teile in Form von Sachleistungen (z. B. eine Rolle Geschenkpa-
pier, ein Paar Kuschelsocken oder Gutscheine) versprechen und 
gewähren dürfen.



Weiss Glimm Gutwin w Rechtsanwälte Partnerschaft w Erlangen · Fürth

Das Entscheidende - Oktober 2020

Ein Apotheker verstößt gegen die arzneimittelrechtliche Preis-
bindung, wenn er seinen Kunden für den Erwerb eines rezept-
pflichtigen Arzneimittels eine Sachzuwendung verspricht und 
gewährt. Versandapotheken mit Sitz im EU-Ausland können je-
doch im Falle des Versands an Kunden in Deutschland Rabatte 
und Boni auf verschreibungspflichtige Arzneimittel gewähren. 
Angesichts des bislang geringen Marktanteils der ausländischen 
Arzneimittelversender an der Abgabe von rezeptpflichtigen Arz-
neimitteln in Deutschland ist die Preisbindung für die inländi-
schen Apotheken weiterhin zumutbar.

10. Verlängerung der Überbrückungshilfe und des 
Kurzarbeitergeldes

 
Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen geeinigt, die den 
Betroffenen der Corona-Pandemie weiter unter die Arme greifen 
sollen. So wird die Inanspruchnahme von Überbrückungshilfen 
bis zum 31.12.2020 verlängert. Nach Informationen der Bundes-
steuerberaterkammer wird das derzeitige Programm für die För-
dermonate Juni bis August 2020 unverändert weitergeführt; die 
Anträge waren bis spätestens 9.10.2020 zu stellen. Anträge für 
die Fördermonate September bis Dezember 2020 sind vor-
aussichtlich ab Oktober möglich.

Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird für Betriebe, die 
bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 24 
Monate verlängert (also längstens bis zum 31.12.2021). Mit dem 
"Sozialschutzpaket II" wurde bereits eine befristete Erhöhung 
des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der Dauer der Kurzarbeit 
abhängig ist, eingeführt. Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 
60 % und für Eltern 67 % des Lohnausfalls. Nunmehr wird ab 
dem 4. Monat des Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinderlose 
Beschäftigte, die derzeit um mindestens 50 % weniger arbei-
ten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % des Lohnausfalls 

erhöht. Beschäftigte mit Kindern erhalten ab dem 4. Monat des 
Bezugs 77 % und ab dem 7. Monat 87 %. Diese Erhöhungen gel-
ten bis 31.12.2021 für alle, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
bis zum 31.3.2021 entstanden ist.

11. Fortführung der Tätigkeit trotz Veräußerung der 
freiberuflichen Praxis

 
Bei der Veräußerung einer Praxis aus einer selbstständigen Tä-
tigkeit entsteht i. d. R. ein steuerlich zu berücksichtigender Ver-
äußerungsgewinn. Damit dieser auch steuerbegünstigt behandelt 
wird, müssen die bisherige Tätigkeit für eine gewisse Zeit in dem 
örtlichen Bereich eingestellt sowie die wesentlichen Betriebs-
grundlagen veräußert werden. Dazu gehören auch die immateri-
ellen Wirtschaftsgüter, wie z. B. ein Mandanten- oder Patienten-
stamm und der Praxiswert.

Unschädlich für eine steuerbegünstigte Veräußerung ist, wenn 
zwar die eigentliche Praxis veräußert wurde, die bisherige Tä-
tigkeit aber geringfügig von dem Veräußerer weitergeführt wird. 
Dies gilt jedoch nur, solange die darauf entfallenden Umsätze in 
den letzten drei Jahren weniger als 10 % der gesamten Einnah-
men ausmachen.

Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass die Hinzuge-
winnung neuer Mandate im Rahmen der geringfügigen Tätigkeit 
einen schädlichen Vorgang bei der begünstigten Praxisveräuße-
rung darstellt. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seinem 
Urteil vom 11.2.2020 schadet das Ausnutzen alter Beziehungen, 
um neue Mandate hinzuzugewinnen, nicht dem Vorgang der 
steuerbegünstigten Veräußerung, solange der geringfügige Um-
fang nicht überschritten wird. Dem hat sich nunmehr die Finanz-
verwaltung mit Schreiben vom 14.5.2020 angeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.IV

Basiszinssatz:
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 1.7.2016 = - 0,88 % 1.1.2015 – 30.06.2016 = - 0,83 % 1.7.2014 – 31.12.2014 = - 0,73 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz 
(§ 288 BGB seit 01.01.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte
(abgeschlossen bis 28.07.2014) 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 9 %-Punkte
(abgeschlossen ab 29.07.2014) zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:
(2015 = 100)

2020: 106,0  August; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0;  April 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3;  Oktober = 106,1; September = 106,0; August = 106,0;  
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise

http://www.bundesbank.de
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